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Beschlussvorlage 8040/2025 Fachbereich 3
Herr Heilmayer

Inspektion des Bachkanals Brasilbach und Stocktalbach

Beratungsfolge Bau- und Vergabeausschuss

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung:
 
Der Bau- und Vergabeausschuss stimmt der gemeinschaftlichen Ausführung der 
Kanaluntersuchung mit dem Eigenbetrieb Abwasser zu.
 

 
Gremium Ja Nein Enthaltung wie Vorlage TOP
Bau- und Vergabeausschuss

 
Sachverhalt:

Die Gewässerläufe „Brasilbach“ und „Stocktalbach“ befinden sich im südwestlichen Ortsrand
von Mayen. Vor der Einleitung in die Kanalisation sind jeweils die Rückhaltebecken
„Kolpingstraße“ und „Hinter Burg III“ angeordnet.
Der Stocktalbach verläuft durch die Albert-Schweitzer-Straße und weiter durch die
Joignystraße, Gevelsbergstraße/Eintrachtstraße, quert die Kehriger Straße und verläuft weiter
durch die Eltzer Straße, Polcherstraße und „In der Weiersbach“ und mündet in die Nette.
Der Basilbach verläuft durch die Kolpingstraße, Sauerbruchstraße, Robert-Koch-Straße und
vereinigt sich dann nach der Joignystraße mit dem Stocktalbach.
Beide Kanalstränge sind als Trennsystem ausgebildet, an denen sowohl Seitenanschlüsse
als auch direkte Einleitungen vorhanden sind.
Gemäß der in 2023 in Auftrag gegebene Kanalnetzberechnung weisen beide Bereiche einen
Überstau auf, den man dem beiliegenden Bericht entnehmen kann.
 
Im Hinblick auf die anstehende Baumaßnahme der Kehriger Straße und damit verbundenen
Querung des überlasteten Kanalstranges, empfiehlt es sich eine mögliche Lösung zur
Entlastung der Kanalabschnitte herbeizuführen. Mögliche Lösungsansätze wurden im
Gutachten bereits angeschnitten, die aber erst nach gründlicher Inspektion als
Bestandsaufnahme der Beschaffenheiten selbst als auch Bestimmung der tatsächlichen
Zuleitungen zu einer finalen Lösungsfindung erforderlich sind.
 
Aus diesem Anlass wird seitens Eigenbetrieb Abwasser eine TV-Inspektion der Hauptstränge
und Nebenanschlüssen durchgeführt, woran sich die Verwaltung im Punkt öffentliche
Gewässer beteiligt.
 
Um die Vorplanungen für das Projekt Sanierung Straße und Kanal Kehriger Str. nicht zu
verzögern und eine zeitgliche Untersuchung zusammen mit dem AWB durchführen zu können
(welche zeitnah erfolgt), ist eine Durchführung noch vor der Genehmigung des Haushalts 2026
notwendig, was auch Kosten reduziert gegenüber einer späteren separaten Durchführung.
 
Projektleitung, Durchführung und Abrechnung erfolgt federführend durch AWB. Die
Verwaltung beteiligt sich in Höhe nach noch festzulegenden Kriterien an den Kosten.  
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Finanzielle Auswirkungen:
 
Finanzielle Mittel wurden im Teilhaushalt 10 unter 5521100 Öffentliche Gewässer, 52338001
Unterhaltung und Instandsetzung Bachkanäle für das Jahr 2026 angemeldet.
 

 
Anlagen:
 
01 Kanalnetzberechnung
02 Lageplan 

 

 




